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Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen 
1. Allg. Rundschreiben Straßenbau NI". 25/1979 vom 17.12.1979 - StB 13/38.34.00 -
2. Mein Schreiben vom 09.08.2001 - S 28/38.34.00/3 BM 01 -

Mit ARS 25/79 (Bezug 1,) hatte ich die "Grundsätze fur die Gestaltung ländlicher Wege bei 

Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 1979", eingeruhrt. Mit meinem Schreiben 

vom 09.08.2001 (Bezug 2.) hatte ich Ihnen die aufgrund der zwischenzeitlich geänderten 

Grundlagen überarbeiteten .,Grundsätze ruf die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnah­

men an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2001, Entwurf. Stand 06.08.2001" mit der Bitte um Stel­

lungnahme übersandt. Thre Anregungen sind in den beigefügten "Grundsätzen für die Gestal-
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I Bundesministerium 
für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen 
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sme:2VONZ tung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003". die mit dem 

Bundesministerium ruf Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft abgestimmt sind, 

weitgehend berucksichtigt worden. Ich bitte Sie, die .,Grundsätze ... " rur den Geschäftsbe­

reich der Bundesfernstraßen einzuführen. Einen Abdruck Ihres Einführungsschreibens erbitte 

ich rur meine Akten . .Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die .,Grund­

sätze ... " auch rur die Straßen in Ihrem Zuständigkeitsbereich anzuwenden. 

Das /JigemeineRundschreiöen Straßenbau Nr. 2511979 (Bezug 1) hebe ich hiermit auf. 

Im Auftrag 
Wolfgang Hahn 

Beglaubigt: 
/ - . ., ./ 

/ " 

/{l'A(C 

Arlgestelitfli 

Anlage: "Grundsätze rur die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahrnenan Bundes­
fernstraßen, Ausgabe 2003" 



Anlage zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 28/2003 vom 29. August 2003 

Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege 

bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003 

L Allgemeines 

(1) Beim Neu-, Um- und Ausbau von Bundesfemstraßen müssen häufig ländliche Wege 

geändert oder neu angelegt werden. 

(2) Die Grundsätze dienen dem Ziel, bei den ländlichen Wegen 

1. die Einheitlichkeit von Planung und Bau sicherzustellen und 

2. die wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln zu gewährleisten. 

(3) Die Grundsätze stützen sich auf 

1. die Richtlinien für den ländlichen Wegebau - RLW 1999 -, herausgegeben vorn 

Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (DVWK) 

2. die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befesti­

gung ländlicher Wege - ZTV LW 99", herausgegeben von der ForschungsgeseH­

schaft für Straßen und Verkehrswesen e. V. (FGSV). 

(4) Soweit die Gestaltung in den Grundsätzen nicht im einzelnen festgelegt ist, sind die 

genannten Vorschriften und Richtlinien anzuwenden. Zusätzlich sind die Empfehlun­

gen der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung (ArgeFlurb) "Der Plan über die gemein­

schaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)", veröffentlicht als Son­

derheit der Schriftenreihe B: Flurbereinigung "Landesentwicklung und Landeskultur", 

herausgegeben vom Bun~esministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

(Ausgabe 1992), jetzt Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 

Landwirtschaft, zu beachten. 

(5) Liegen die geplanten Baumaßnahmen in einem Gebiet, für das ein Flurbereinigungs­

verfahren vorgesehen oder angeordnet ist, so sind die Planungen und Vereinbarungen 

über die technischen Daten mit der zuständigen Flurbereinigungsbehörde zeitlich und 

räumlich abzustimmen. 
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Grundsätzlich soll mit der Flurbereinigungsbehörde geprüft werden, ob die Maßnah­

men am ländlichen Wegenetz im Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 

Anlagen (auch "Wege- und Gewasserplan" genannt) nach § 41 Flurbereinigungsgesetz 

(FiurbG) auszuweisen sind. 

(6) Sind im Einzelfall Maßnahmen an ländlichen Wegen mit dem Vorhaben der Bundes­

fernstraße unvereinbar oder stehen ihre Kosten außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Zweck und hat ein Grundstück dadurch keine ausreichende Verbindung zu dem We­

genetz, so ist in Anwendung von § 8a Abs. 4 FStrG zu prüfen, ob es auf andere Weise 

an das Wegenetz angeschlossen werden kann. Andernfalls kann eine EntSChädigung 

in Geid in Betracht kommen. Ist ausnahmsweise die Einräumung eines Notwegerechts 

ertordE;dich, richtet sich die Entschädigung nach der Höhe der Notwegerente. 

(7) Bei Planung und Bau ländlicher Wege sind die Belange des Naturschutzes, der land­

schaftspflege sowie des Boden- und Gewässerschutzes zu berücksichtigen. Die dazu 

erforderlichen Maßnahmen sind im Entwurf und/oder im landschaftspflegerischen Be­

gleitplan für das Straßenbauvorhaben bzw. für das Flurbereinigungsverfahren darzu­

stellen. 

(8) Bei der Anwendung der Grundsätze ist kein starrer Maßstab anzuwenden. Auf eine 

sorgfältige planerische Abwägung im Einzelfall darf nicht verzichtet werden. Gleichwohl 

sind.Abweichungen von den Regelungen dieser Grundsätze stets zu begründen. 

H. Begriffe zur verkehrstechnischen Einteilung 

(1) ländliche Wege dienen überwiegend dem land- bzw. forstwirtschaftlichen Verkehr. Sie 

sind unterteilt in: 

1. Verbindungswege 

Verbindungswege schließen einzelne iand- und forstwirtschaftiiche Betriebsstätten, Ge­

höftegruppen und Weiler an das überörtliche Verkehrsnetz an oder verbinden diese un­

tereinander oder mit benachbarten Orten. Sie k'önnen auch unmittelbar der Erschlie­

ßung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen dienen. 
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Verbindungswege werden unterschieden in: 

Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung 

Verbindungswege mit geringerer Verkehrsbedeutung 

Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung ( s.a. IV. (2) 1. a) und b») müssen 

im Gegensatz zu Verbindungswegen mit geringerer Verkehrsbedeutung ganzjährig 

auch mit hohen Achslasten befahrbar sein und erhalten abweichend von den RLW 1999 

eine Befestigung nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Ver­

kehrsflächen (RStO 2001) 1. Sofern keine Ermittlung der bemessungsrelevanten Bean­

spruchung erfolgen kann, erhalten sie eine Befestigung nach Bauklasse V. 

2. Feldwege 

Feldwege dienen überwiegend der Erschließung und der Bewirtschaftung landwirt­

schaftlicher Nutzflächen. Sie dienen dem Zugang zu den Grundstücken und schaffen 

die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Einsatz der Landtechllik. Sie dienen 8tlch 

anderen Zwecken. wie z. B. der Holzabfuhr und der Erholung. 

Die Feldwege werden unterschieden in: 

Wirtschaftswege und 

Grünwege. 

Wirtschaftswege sind entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung befestigte oder natürlich 

feste, d. h. keine bautechnische Befestigung des Oberbaues erfordernde Feldwege, die 

bei geeigneter Witterung ganzjährig befahrbar sind und der Erschließung der Flur die­

nen. 

Grün.\Nege (Erdwege) sind unbefestigte Feldwege, die mit Maschinen (Schleppern, 

selbstfahrenden Geräten) bei geeigneter Witterung befahrbar sind sowie der Erschlie­

ßung der Flur und der Bewirtschaftung der Grundstücke dienen. 

3. Waldwege 

Waldwege dienen der Erschließung und Bewirtschaftung von Waldflächen. 

Waldwege werden unterschieden in: 

Fahrwege und 

Rückewege. 

1 Hrsg: FGSV-Verlag GmbH, Postfach 501362, 50973 Köln 

r-----------------------------------------------------------------------------
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Fahrwege sind befestigte oder natüriicne Wege, die in der Regel ganzjährig befahren 

werden können. In der Frostaufgangsperiode und gegebenenfalls in Zeiten besonderer 

VVitterungsverhältnisse kann ihre Tragfähigkeit, z.8. bei besonders hohem Wasserhalte­

vermögen des bindigen Untergrundes, eingeschränkt sein. Fahl\il/ege mit größerer 

Funktion im Wegenetz und entsprechend höherer Verkehrsbedeutung werden auch als 

Hauptwege, Fahrwege mit geringerer Verkehrsbedeutung ais Zubringerwege bezeich-

net. 

Rückewege sind unbefestigte Wege. die von geländegängigen Maschinen befahren 

werden können. Sie dienen im Wesentlichen dem Rücken von Holz aus dem Bestand 

zum fahrweg. Sie ergänzen im Bergland das Fahrwegenetz. 

4. Sonstige ländliche Wege 

Die Verbindungsw~ge, Feldwege und Waldwege stehen in der Rege! auch für den Fuß­

gänger- und Fahrradverkehr, beschränkt auch für den Reitbetrieb zur Verfügung. Dar­

über hinaus kann es erforderlich sein, ergänzend besondere Wege anzulegen. 

Sonstige Wege im ländlichen Raum werden u.a. unterschieden in: 

- Fußwege 

- '/Vanderwege 

- Radwege 

- Reitwege und 

. Viehtriebe (Viehtriften) 

Der Verkehr dieser Wege wird im Bereich der Kreuzungsbauwerke im allgemeinen ge­

meinsam mit dem Verkehr auf den unter 1. bis 3. genannten Wegen geführt; nur in be­

sonderen, begründeten Fällen können für diese Wege besondere Bauwerke über Bun­

desfernstraßen errichtet werden. 

(2) Wege in Rebanlagen sowie die unter 3. aufgeführten Rückewege und die unter 4. auf­

geführten sonstigen ländlichen Wege werden in diesen Grundsätzen nicht weiter be­

handelt 
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m. Änderung vorhandener ländlicher Wege 

(1) Muss in das vorhandene ländliche Wegenetz eingegriffen werden, so ist zu prüfen, ob 

durch Parallelwege eine Zusammenfassung von Wegen und Brücken möglich ist. 

(2) Sind wegen des Um- oder Neubaus von Bundesfernstraßen vorhandene ländliche We­

ge zu ändern (z. B. Verlegung, Über- oder Unterführung), so hat deren Baulastträger 

oder Eigentümer nur Anspruch darauf, dass der ursprüngliche oder ein gleichwertiger 

Zustand der Wege hinsichtlich Abmessung und Beschaffenheit wieder hergestellt wird. 

Die Kosten für Maßnahmen, die darüber hinausgehen, hat der Träger der Bau!ast des 

Weges, bei einem Privatweg der Eigentümer, zu tragen. Hierüber ist eine Vereinbarung 

zu schließen. 

(3) Folgende Ausnahmen sind zulässig: 

1. Über- und Unterführungen erhalten Querschnitte nach Nr. IV. (2) 3. Wenn der bisheri­

ge ländliche Weg geringere Abmessungen hatte, werden diese breiteren Maße auch 

dann angewandt, wenn dies aus Gründen der Bautechnik und der Rationalisierung 

(Wirtschaftlichkeit) geboten ist. 

2. Wenn durch die Zusammenfassung mehrerer Wege ein vorhandener Weg zukünftig 

stärkere Verkehrsbelastungen aufnehmen muss. so ist er im Falle des Ausbaus 

grundsätzlich nach Nr. IV. zu bemessen. Beim Neubau von Bundesautobahnen wer­

den Kreuzungsbauwerke in so großen Abständen angeordnet, dass zumeist mehrere 

bestehende Wege zusammengefasst werden. Infolge der daraus resultierenden Ver­

kehrskonzentration kann es im Einzelfall angebracht sein, für die Kreuzungsbauwerke 

die Breite für zweistreifige Wege zu wählen. Zum einen sind wenige breitere Bauwerke 

wirtschaftlicher als mehrere schmale. und zum anderen können wenige, dafür aber 

breitere Bauwerke den Betroffenen besser zu vermitteln sein. Darüberhinaus ist bei 

überführten Wegen im Bereich des Kreuzungsbauwerks die beste Übersicht über den 

Gegenverkehr gegeben. 
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IV. Bau ländlicher Wege 

(1) Die Unienführung und die Wahl der Querschnitte r~chter sich nach den naturräumli­

chen Gegebenheiten sowie nach der I\rt wld dem Umfang des zu erwartenden Ver­

kehrs. Bei der Anlage ländlicher Wege sind die Erfordernisse des Umwelt- und Natur-, 

insbesondere des Landschafts-, Wasser- und Bodenschutzes, sowie der Landschafts­

pflege zu berücksichtigen. Bei Wegebaumaßnahmen außerhalb von Flurbereinigungs­

verfahren sind die§§ 37 - 41 FlurbG sinngemäß anzuwenden. 

Wird ein ländlicher Weg neu gebaut oder verlegt, so sind folgende wesentliche Ent­

wurfsgrundlagen zu beachten. Aufwendungen. die über die nachfolgend festgelegten 

Kriterien hinausgehen, gehen zu Lasten des Trägers der Wegebaulast. 

1. Querschnitt 

Einzelheiten zur Querschnittsausbildung, z.B. Entwässerung, siehe RLW bzw. Nr. 4. 

Oie Wege erhalten folgende Querschnitte:: 

a) Zweistreifige Verbindungswege mit starkem Begegnungsverkehr 

I~-------------- 6,25 -----------------?! 

-tl 0,75 I~----- 4,75 ----------tl O,751~ 

b) Einstreifige Verbindungswege mit stärkerem Verkehr 

I~------------- 5,50 -----------------"'1 
-?I~ 1 ,OO-tl~-- 3,50 -----?1*_1 ,00-"'1 

c) Einstreifige Verbindungswege mit normalem Verkehr 

1*_-------------- 5,50 ----------------t I 

!*_1.25-t1*_- 3,00 ----tl*_ 1,25 -tl 

d) Feldwege - Wirtschaftswege 

1*_------- 4,00 ------?I 

-tl 0,50 1~3,OO-?1 0,50 I~ 
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e) Feldwege - Wirtschaftswege mit (starkem) Begegnungsverkehr 

1~----------5, 00 (5 ,50)----------~1 

~11 ,00 (1,25) 1~3,OO~11,OO (1 ,25) I~ 

f) Feldwege - Grünwege 

1~------4,OO -------~I 

g) Waldwege - Fahrwege mit hoher Verkehrsbedeutung (Hauptwege) 

1~------- 4,50 -------~I 

~I 0,751~3,OO~1 0,751~ 

h) Waldwege - Fahrwege mit geringerer Verkehrsbedeutung(Zubringerweg§ll 

I~-------- 4,00 -------~I 

-+1 0,50 I~ 3,00 ~I 0,50 I~ 

Wenn Fahrzeug-Rückhaltesysteme erforderlich sind, um das Abkommen von Fahr­

zeugen zu verhindern (z.B. auf steilen Dämmen mit mehr als 3 m Höhe), können die 

Seitenstreifen auf ein Maß von 1,25 m, besser 1,50 m,verbreitert werden. 

liegen die geplanten Baumaßnahmen in einem Gebiet, für das ein Flurbereinigungs­

verfahren vorgesehen oder bereits angeordnet ist, so ist eine Abstimmung mit den von 

der Flurbereinigungsbehörde geplanten Wegequerschnitlen herbeizuführen. 

Werden ländliche Wege für den Radverkehrzugelassen, können zur Gewährleistung 

ausreichender Verkehrssicherheit bei Überholungen/Begegnungen von Radfahrern 

und landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Einzelfall auch größere befestigte Breiten für 

einstreifige Wege als die oben genannten in Betracht kommen. 



2. Linienfüh[una 

Ländliche Wege sind in Ihrer Linienführung den vorhandenen örtlichen Wegen und dem 

Gelände anzupassen. 

Liegen sie in einem Flurbereinigungsgebict, so sind sie nach Abstimmung zwischen 

Straßenbaubehörden und Flurbereinigungsbehörden in den "Plan über die gemein­

schaftlichen und öffentlichen Anlagen" nach § 41 FlurbG einzubeziehen. 

Soweit die Richtlinien für den ländlichen Wegebau Trassierungsmindest- oder 

-Ylöchstparameter festlegen, die über die Festlegungen der Richtlinien für die Anlage 

von Sll13ßen, Teil' L.inienführung (RAS-L) hinausgehen, sind die Werte der RAS-l maß·· 

gebend 

3. Brücken 

Die Breiten der Über- und Unterführungen richten sich nach dem ARS 12/1991, soweit 

keine zwingenden Gründe für eine ausnahmsweise Mehrbreite vorliegen. Bei ein­

streifigen Querschnitten kann dies z.8. bei Benutzung durch überbreite landwirtschaftli­

che Maschinen (z.B. Mähdrescher) erforderlich sein. 

a) Überführungen ländlicher Wege erhalten folgende Querschnittsabmessungen: 

Zweistreifige Wege 

i~---------- 6,00 -----------71 

-71 0,50 1+--- 5,00 ---+1 0,50 I+­

Bordhöhe = 0,20 m 

Einstreifige Wege 

l~---------- 4,50 -----------+1 

-+10,501+--- 3,50 ---+10,50 I+­

Bordhöhe = 0,20 m 

Durch die Anordnung von 0,20 m hohen Borden können Fahrzeug­

Ruckhalteeinrichtungen auf den Bauwerken entfallen. 
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b) Unterführungen ländlicher Wege erhalten folgende Querschnittsmaße: 

Zweistreifige Wege 

lichte Höhe = 4,50 m (Ausnahme 4,00 m) 

I~---------- 7 I 00 ------------~I 

~11 ,00 I~-- 5,00 --~11 ,00 I~ 

(0,50) (1,50) 

Bordhöhe = 0,06 m 

einstreifige Wege 

lichte Höhe = 4,50 m (Ausnahme 4,00 m) 

I~------- 5,50 -----------~I 

~11 ,00 I~-- 3,50 --~11 ,00 I~ 

(0,50) (1,50) 

Bordhöhe = 0,06 m 

Wege für Viehtrieb 

Höhe des lichten Raums = 2,00 m 

Breite des lichten Raums = 3,00 m 

Für den Fußgängerverkehr kann aus Sicherheitsgründen, insbesondere in langen 

Unterführungen, einer der beiden je 1,0 m breiten Sicherheitsräume zu Lasten des 

gegenüberliegenden auf 1,50 m verbreitert werden, wenn dabei die angegebene 

Fahrbahnbreite und die Breite des lichten Raums nicht geändert werden. 

Widerlager von Überführungen gelten nicht als gefährliche Hindernisse i.S.der RPS, 

daher reicht eine Bordhöhe von 0,06 maus. 

c) Über- und Unterführungen von ländlichen Wegen sind in der Regel rechtwinklig zur 

kreuzenden Straße und geradlinig anzuordnen. Abweichungen des Kreuzungswinkels 

über 25 gon sind zu vermeiden. 



d) Kuppenausrundungen Im Bereich \1or, ;:~hrdngen sind über den gesamten Bau­

werksbereich zu führen, Dabei ist Jedoch eine ausreichende Entwässerung im Brü­

ckenbereich sicherzustellen 

Fur die Ausbildung der Bauwerke gelten in; übngen die jeweils gültigen Allgemeinen 

Rundschreiben Straßenbau der Sarnrniung "BrOcken- und Ingenieurbau", herausge­

geben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Abteilung 

Straßenbau, Straßenverkehr. 

iJi8 i<Ei:/(':;ilchen vVege sind nach der jeweiligen Verkehrsbedeutung zu befestigen; hier­

bei ist der bisherige Ausbauzustand zu berücksichtigen. Der Ausbauzustand sollte 

dem in den Nachbarbereichen entspreChen. Die einschlägigen technischen Regei­

werke sind zu beachten. 

Bei Verbindungswegen mit starkem Begegnungsverkehr ( IV. (2) 1, a) ) müssen die 

Fahrzeuge im Begegnungsfall auf die Seitenstreifen ausweichen. Deshalb sind die 

Seitenstreifen bei diesen Wegen standfest auszubilden (z.B. Schotterrasen). 

Erhaltung der Tragfähigkeit ländlicher Wege muss der Wegekörper trocken gehal­

ten werden. Eine entsprechende Entwässerung der Oberfläche und des Planums ist 

sicherzustelien, Die weitere Vorflut ist festzulegen. 



Quelle: 

http://www.landentwicklung.de/pdf/sonderheft_ wege _ version5. pdf 
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Grundsätze 
für die Gestaltung ländlicher Wege 

bei Baumaßnahmen an Bundesstraßen 

des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

Ergänzende Grundsätze 
für die Gestaltung und Nutzung 

ländlicher Wege 

der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Landentwicklung (Argelandentwicklung) 

Die Ergänzenden Grundsätze für die Gestaltung und Nutzung der länd­
lichen Wege sind Ausnahmen zu den Richtlinien für den ländlichen 
We",cbau (RL\I\!\ - 0ertc1n Nr 1 ':{7/1 099 Me<::: D\/\f..IK Qic H'urden "on ~'-' I VV) 1'- !::jvlll I I. I v v u....., V v Vi" '-'lv VV I i l V I I 

der Expertengruppe "Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege" 
der Argelandentwicklung erarbeitet und am 04.09.2003 vom Plenum 
der Argelandentwicklung beschlossen. 
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Vorwort 
Die Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung (Argelandentwicklung) wird getragen von 
den für Landentwicklung zuständigen Ministerien von Bund und Ländern. Eine ihrer 
Aufgaben ist es, Grundlagenmaterial zu erarbeiten und Orientierungsdaten für die 
Landentwicklung zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen auch Grundsätze zur Gestal­
tung ländlicher Wege, für die als Basisregelung die vom Deutschen Verband für 
Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (DVWK) herausgegebenen "Richtlinien für den 
ländlichen Wegebau (RLW 99)" vorliegen. Diese enthalten vor allem die Standard­
bauweisen, die den erhöhten Belastungen durch den landwirtschaftlichen und forstwirt­
schaftlichen Verkehr gewachsen sind. Für die Herstellung der Wegebefestigungen 
gelten die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
Befestigung ländlicher I/Vege (ZTV LW 99)". 

Mit Schreiben vom Oktober 2003 - 8708-10.1-328113 sind nun die "Grundsätze für 
die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesstraßen, Ausgabe 
2003, eingeführt mit dem "Allgemeinen Rundschreiben Straßen bau Nr. 28/2003 durch 
das BMVBW für den Bereich der Bundesstraßen, auch für den Bereich der Landes­
und Kreisstrassen in den Ländern eingeführt worden. Diese Regelungen sind nachfol­
gend zusammen mit den vom Plenum der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Land­
entwicklung beschlossenen "Ergänzenden Grundsätze für die Gestaltung und Nut­
zung ländlicher Wege, Stand September 2003" abgedruckt. 

Bei fachlichen Abstimmungen sind insbesondere die Regelungen zu Nr. 2 (Erweiterte 
Fahrbahnbreiten bei Planung und Herstellung von ländlichen Wegen und Kreuzungs­
bauwerken) und Nr. 3 (Anforderungen an Parallelwege entlang von Bundesstra­
ßen) als Empfehlungen zu beachten. Die Dimensionierung ländlicher Wege sollte 
grundsätzlich in Anlehnung an vorgenannte Regelungen/Empfehlungen erfolgen. 
Um in Einzelfällen regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen, sollte im Rah­
men von Planfeststellungsverfahren jeweils eine konkrete Prüfung mit sorgfältiger 
planerischer Abwägung und Begründung erfolgen. 

Für die Bearbeitung der Ergänzenden Grundsätze und die Abstimmung mit dem 
BMVBW danke ich den Herren Bottler, Brozio, Fehsenfeid, Gebken, Meißner und 
Völkel. 

Vorsitzender der ArgeLandentwickiung 
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Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baurnaßnahmen an Bundesfern­
straßen 
1. Alig. Rundschreiben Straßen bau Nr. 25/1979 vom 17.12.1979 - SfB 13/38.34.00-

2. Mein Schreiben vom 09.08.2001 - S 28/38.34.00/3 BM 01 -

Mit ARS 25/79 (Bezug 1.) hatte ich die "Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei 
Baurnaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 1979", eingeführt. Mit meinem Schrei­
ben vom 9. August 2001 (Bezug 2.) hatte ich Ihnen die aufgrund der zwischenzeitlich geänder­
ten Grundlagen überarbeiteten "Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaß­
nahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2001, Entwurf, Stand 06.08.2001" mit der Bitte 
um Stellungnahme übersandt. Ihre Anregungen sind in den beigefügten "Grundsätzen für 
die Gestaltung ländlicher Wege bei Baurnaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003", 
die mit dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft abge­
stimmt sind, weitgehend berücksichtigt worden. Ich bitte Sie, die "Grundsätze ... " für den 
Geschäftsbereich der Bundesfernstraßen einzuführen. Einen Abdruck Ihres Einführungs­
schreibens erbitte ich für meine Akten. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle 
ich, die "Grundsätze ... " auch für die Straßen in Ihrem Zuständigkeitsbereich anzuwenden. 

Das Allgemeine Rundschreiben Straßen bau Nr. 25/1979 (Bezug 1) hebe ich hiermit auf. 

Im Auftrag 

Wolfgang Hahn 
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Anlage zum Allgemeinen Rundschreiben Straßen bau Nr. 28/2003 vom 29. August 2003 

Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege 

bei Baurnaßnahmen an Bundesfernstraßen, 

Ausgabe 2003 

I. Allgemeines 

(1) Beim Neu-, Um- und Ausbau von Bundesfernstraßen müssen häufig 
ländliche Wege geändert oder neu angelegt werden. 

(2) Die Grundsätze dienen dem Ziel, bei den ländlichen Wegen 

1. die Einheitlichkeit von Planung und Bau sicherzustellen und 

2. die wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln zu gewähr­
leisten. 

(3) Die Grundsätze stützen sich auf 

1. die Richtlinien für den ländlichen Wegebau - RLW 1999 -, herausge­
geben vom Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kultur­
bau e. V. (DVWK) 

2. die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlini­
en für die Befestigung ländlicher Wege - ZTV LW 99", herausgege­
ben von der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswe­
sen e. V. (FGSV). 

(4) Soweit die Gestaltung in den Grundsätzen nicht im einzelnen festge­
legt ist, sind die genannten Vorschriften und Richtlinien anzuwenden. 
Zusätzlich sind die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Flurberei­
nigung (ArgeFlurb) "Der Plan über die gemeinschaftlichen und öffent-
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lichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)", veröffentlicht als Sonderheft 
der Schriftenreihe B: Flurbereinigung "Landesentwicklung und Landes­
kultur", herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten (Ausgabe 1992), jetzt Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, zu beachten. 

(5) Liegen die geplanten Baumaßnahmen in einem Gebiet, für das ein 
Flurbereinigungsverfahren vorgesehen oder angeordnet ist, so sind 
die Planungen und Vereinbarungen über die technischen Daten mit 
der zuständigen Flurbereinigungsbehörde zeitlich und räumlich abzu­
stimmen. 

Grundsätzlich sol! mit der Flurbereinigungsbehörde geprüft werden, 
ob die Maßnahmen am ländlichen Wegenetz im Plan über die gemein­
schaftlichen und öffentlichen Anlagen (auch "Wege- und Gewässer­
plan" genannt) nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) auszuwei­
sen sind. 

(6) Sind im Einzelfall Maßnahmen an ländlichen Wegen mit dem Vorha­
ben der Bundesfernstraße unvereinbar oder stehen ihre Kosten au­
ßer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck und hat ein Grundstück 
dadurch keine ausreichende Verbindung zu dem Wegenetz, so ist in 
Anwendung von § 8a Abs.4 FStrG zu prüfen, ob es auf andere Weise 
an das Wegenetz angeschlossen werden kann. Andernfalls kann eine 
Entschädigung in Geld in Betracht kommen. Ist ausnahmsweise die 
Einräumung eines Notwegerechts erforderlich, richtet sich die Entschä­
digung nach der Höhe der Nohvegerente. 

(7) Bei Planung und Bau ländlicher Wege sind die Belange des Naturschut­
zes, der Landschaftspflege sowie des Boden- und Gewässerschutzes 
zu berücksichtigen. Die dazu erforderlichen Maßnahmen sind im Ent­
wurf und/oder im landschaftspflegerischen Begleitplan für das Straßen­
bauvorhaben bzw. für das Flurbereinigungsverfahren darzustellen. 

(8) Bei der Anwendung der Grundsätze ist kein starrer Maßstab anzuwen­
den. Auf eine sorgfältige planerische Abwägung im Einzelfall darf nicht 
verzichtet werden. Gleichwohl sind Abweichungen von den Regelun­
gen dieser Grundsätze stets zu begründen. 
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11. Begriffe zur verkehrstechnischen Einteilung 

(1) Ländliche Wege dienen überwiegend dem land- bzw. forstwirtschaftli­
chen Verkehr. Sie sind unterteilt in: 

1. Verbindungswege 

Verbindungswege schließen einzelne land- und forstwirtschaftliche Be­
triebsstätten, Gehöftegruppen und Weiler an das überörtliche Verkehrs­
netz an oder verbinden diese untereinander oder mit benachbarten 
Orten. Sie können auch unmittelbar der Erschließung der land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen dienen. 

Verbindungswege werden unterschieden in: 

Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung 
Verbindungswege mit geringerer Verkehrsbedeutung 

Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung (s.a. IV. (2) 1. a) 
und b)) müssen im Gegensatz zu Verbindungswegen mit geringerer 
Verkehrsbedeutung ganzjährig auch mit hohen Achslasten befahrbar 
sein und erhalten abweichend von den RLW 1999 eine Befestigung 
nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Ver­
kehrsflächen (RStO 2001)1. Sofern keine Ermittlung der bemessungs­
relevanten Beanspruchung enolgen kann, erhalten sie eine Befesti­
gung nach Bauklasse V. 

2. Feldwege 

Feldwege dienen überwiegend der Erschließung und der Bewirtschaf­
tung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Sie dienen dem Zugang zu den 
Grundstücken und schaffen die Voraussetzung für den wirtschaftli­
chen Einsatz der Landtechnik. Sie dienen auch anderen Zwecken, 
wie z. B. der Holzabfuhr und der Erholung. 

1 Hrsg: FGSV-Verlag GmbH, Postfach 501362, 50973 Köln 



Die Feldwege werden unterschieden in: 

Wirtschaftswege und 
Grünwege. 

11 

Wirtschaftswege sind entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung befestig­
te oder natürlich feste, d. h. keine bautechnische Befestigung des 
Oberbaues erfordernde Feldwege, die bei geeigneter Witterung ganz­
jährig befahrbar sind und der Erschließung der Flur dienen. 

Grünwege (Erdwege) sind unbefestigte Feldwege, die mit Maschinen 
(Schleppern, selbstfahrenden Geräten) bei geeigneter \Nitterung be­
fahrbar sind sowie der Erschließung der Flur und der Bewirtschaftung 
der Grundstücke dienen. 

3. Waldwege 

Waldwege dienen der Erschließung und Bewirtschaftung von Waid­
flächen. 

Waldwege werden unterschieden in: 

Fahrwege und 
Rückewege. 

Fahrwege sind befestigte oder natürliche Wege, die in der Regel ganz­
jährig befahren werden können. !n der Frostaufgangsperiode und ge­
gebenenfalls in Zeiten besonderer Witterungsverhältnisse kann ihre 
Tragfähigkeit, z.B. bei besonders hohem Wasser-halte-vermögen des 
bindigen Untergrundes, eingeschränkt sein. Fahrwege mit größerer 
Funktion im Wegenetz und entsprechend höherer Verkehrsbedeutung 
werden auch als Hauptwege, Fahrwege mit geringerer Verkehrsbe­
deutung als Zubringerwege bezeichnet. 

Rückewege sind unbefestigte Wege, die von geländegängigen Maschi­
nen befahren werden können. Sie dienen im Wesentlichen dem Rü­
cken von Holz aus dem Bestand zum Fahrweg. Sie ergänzen im Berg­
land das Fahrwegenetz. 
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4. Sonstige ländliche Wege 

Die Verbindungswege, Feldwege und Waldwege stehen in der Regel 
auch für den Fußgänger- und Fahrradverkehr, beschränkt auch für 
den Reitbetrieb zur Verfügung. Darüber hinaus kann es erforderlich 
sein, ergänzend besondere Wege anzulegen. 

Sonstige Wege im ländlichen Raum werden u.a. unterschieden in: 

- Fußwege 
- Wanderwege 
- Radwege 
- Reitwege und 
- Viehtriebe (Viehtriften) 

Der Verkehr dieser Wege wird im Bereich der Kreuzungsbauwerke im 
allgemeinen gemeinsam mit dem Verkehr auf den unter 1. bis 3. ge­
nannten Wegen geführt; nur in besonderen, begründeten Fällen kön­
nen für diese Wege besondere Bauwerke über Bundesfernstraßen 
errichtet werden. 

(2) Wege in Rebanlagen sowie die unter 3. aufgeführten Rückewege und 
die unter 4. aufgeführten sonstigen ländlichen Wege werden in die­
sen Grundsätzen nicht weiter behandelt. 

111. Änderung vorhandener ländlicher Wege 

(1) Muss in das vorhandene ländliche Wegenetz eingegriffen werden, so 
ist zu prüfen, ob durch Parallelwege eine Zusammenfassung von We­
gen und Brücken möglich ist. 

(2) Sind wegen des Um- oder Neubaus von Bundesfernstraßen vorhan­
dene ländliche Wege zu ändern (z. B. Verlegung, Über- oder Unterfüh­
rung), so hat deren Bau!astträger oder Eigentümer nur Anspruch dar­
auf, dass der ursprüngliche oder ein gleichwertiger Zustand der Wege 
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hinsichtlich Abmessung und Beschaffenheit wieder hergestellt wird. 
Die Kosten für Maßnahmen, die darüber hinausgehen, hat der Träger 
der Baulast des Weges, bei einem Privatweg der Eigentümer, zu tra­
gen. Hierüber ist eine Vereinbarung zu schließen. 

(3) Folgende Ausnahmen sind zulässig: 

1. Über- und Unterführungen erhalten Querschnitte nach Nr. IV. (2) 
3. Wenn der bisherige ländliche Weg geringere Abmessungen hatte, 
werden diese breiteren Maße auch dann angewandt, wenn dies 
aus Gründen der Bautechnik und der Rationalisierung (Wirtschaft­
iichkeit) geboten ist. 

2. Wenn durch die Zusammenfassung mehrerer Wege ein vorhan­
dener Weg zukünftig stärkere Verkehrsbelastungen aufnehmen 
muss, so ist er im Falle des Ausbaus grundsätzlich nach Nr. IV. zu 
bemessen. Beim Neubau von Bundesautobahnen werden Kreu­
zungsbauwerke in so großen Abständen angeordnet, dass zumeist 
mehrere bestehende Wege zusammengefasst werden. Infolge der 
daraus resultierenden Verkehrskonzentration kann es im Einzelfall 
angebracht sein, für die Kreuzungsbauwerke die Breite für zweistrei­
fige Wege zu wählen. Zum einen sind wenige breitere Bauwerke 
wirtschaftlicher als mehrere schmale, und zum anderen können 
wenige, dafür aber breitere Bauwerke den Betroffenen besser zu 
vermitteln sein. Darüberhinaus ist bei überführten Wegen im Be­
reich des Kreuzungsbauwerks die beste Übersicht über den Ge­
genverkehr gegeben. 

IV. Bau ländlicher Wege 

(1) Die Linienführung und die Wahl der Querschnitte richten sich nach 
den naturräum!tchen Gegebenheiten sowie nach der Art und dem Um­
fang des zu erwartenden Verkehrs. Bei der Anlage ländlicher Wege 
sind die Erfordemisse des Umwelt- und Natur-, insbesondere des Land­
schafts-, Wasser- und Bodenschutzes, sowie der Landschaftspflege 
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zu berücksichtigen. Bei Wegebaumaßnahmen außerhalb von Flurbe­
reinigungsverfahren sind die §§ 37 - 41 FlurbG sinngemäß anzuwen­
den. 

(2) Wird ein ländlicher Weg neu gebaut oder verlegt, so sind folgende 
wesentliche Entwurfsgrundlagen zu beachten. Aufwendungen, die über 
die nachfolgend festgelegten Kriterien hinausgehen, gehen zu Las­
ten des Trägers der Wegebaulast. 

1. Querschnitt 

Einzeiheiten zur Querschnittsausbiidung, z.B. Entwässerung, siehe 
RLW bzw. Nr. 4. 

Die Wege erhalten folgende Querschnitte:: 

a) Zweistreifige Verbindungswege mit starkem Begegnungsverkehr 

�--·-----6,25------~1 

-;.1 0,75 1---4,75 -~t 0,751-E-

b) Einstreifige Verbindungswege mit stärkerem Verkehr 

1-------5,50 -----~I 

c) Einstreifige Verbindungswege mit normalem Verkehr 

I<E--E------ 5,50 ------·~I 

1-- 1 ,25 ~I-E-_ 3,00 --;.1-- 1 ,25 ~I 



15 

d) Feldwege - Wirtschaftswege 

1--'--4,00 --~I 

-I 0,50 I~ 3,00 -I 0,50 I~ 

e) Feldwege - Wirtschaftsweqe mit (starkem) Begegnungsverkehr 

1------- 5,00 (5,50) ---~I 

-11,00 (1,25) 1-- 3,00 -11,00 (1,25) 1--

f) Feldwege - Grünwege 

1----4,°° ---I 
g) Waldwege - Fahrwege mit hoher Verkehrsbedeutung (Haupt­

wege) 

1---- 4,50 --~I 

-10,751-- 3,00 -I 0,751~ 

h) Waldwege - Fahrwege mit geringerer Verkehrsbedeutung (Zu­
bringerwege) 

1--'--- 4,00 ----I 

0,50 1-- 3,00 -I 0,50 1--

Wenn Fahrzeug-Rückhaltesysteme erforderlich sind, um das Abkom­
men von Fahrzeugen zu verhindern (z.B. auf steilen Dämmen mit mehr 
als 3 m Höhe), können die Seitenstreifen auf ein Maß von 1,25 m, 
besser 1,50 m, verbreitert werden. 
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Liegen die geplanten Baumaßnahmen in einem Gebiet, für das ein 
Flurbereinigungsverfahren vorgesehen oder bereits angeordnet ist, 
so ist eine Abstimmung mit den von der Flurbereinigungsbehörde ge­
planten Wegequerschnitten herbeizuführen. 

Werden ländliche Wege für den Radverkehr zugelassen, können zur 
Gewährleistung ausreichender Verkehrssicherheit bei Überholungen/ 
Begegnungen von Radfahrern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
im Einzelfall auch größere befestigte Breiten für einstreifige Wege als 
die oben genannten in Betracht kommen. 

2. Linienführung 

Ländliche Wege sind in Ihrer Linienführung den vorhandenen örtli­
chen Wegen und dem Gelände anzupassen. 

Liegen sie in einem Flurbereinigungsgebiet, so sind sie nach Abstim­
mung zwischen Straßenbaubehörden und Flurbereinigungsbehörden 
in den "Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen" 
nach § 41 FlurbG einzubeziehen. 

Soweit die Richtlinien für den ländlichen Wegebau Trassierungs­
mindest- oder -höchstparameter festlegen, die über die Festlegungen 
der Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Unienführung (RAS­
L) hinausgehen, sind die Werte der RAS-L maßgebend. 

3. Brücken 

Die Breiten der Über- und Unterführungen richten sich nach dem ARS 
12/1991, soweit keine zwingenden Gründe für eine ausnahmsweise 
Mehrbreite vorliegen. Bei einstreifigen Querschnitten kann dies z.B. 
bei Benutzung durch überbreite landwirtschaftliche Maschinen (z.B. 
Mähdrescher) erforderlich sein. 
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a) . Überführungen ländlicher Wege erhalten folgende Querschnitts­
abmessungen: 

Zweistreifige Wege 

I~'---- 6,00 -----;.1 

--;.1 0,50 I~- 5,00 --;>1 0,50 I~ 

Bordhöhe = 0,20 m 

Einstreifige Wege 

1~----4,50 ----~I 

Bordhöhe = 0,20 m 

Durch die Anordnung von 0,20 m hohen Borden können Fahrzeug­
Rückhalteeinrichtungen auf den Bauwerken entfallen. 

b) Unterführungen ländlicher Wege erhalten folgende Querschnitts­
maße: 

Zweistreifige Wege 

lichte Höhe = 4,50 m (Ausnahme 4,00 m) 

1~---7,00 ---..:.;.1 

--;.11 ,00 I~- 5,00 ----3>11,00 1<0-

(0,50) (1,50) 

Bordhöhe = 0,06 m 
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Einstreifige Wege 

lichte Höhe = 4,50 m (Ausnahme 4,00 m) 

1 <!---- 5,50 -----I 

1,00 I<!--- 3,50 ----1 1,00 I<!-

(0,50) (1,50) 

Bordhöhe = 0,06 m 

VVege für Viehtrieb 
Höhe des lichten Raums = 2,00 m 
Breite des lichten Raums = 3,00 m 

Für den Fußgängerverkehr kann aus Sicherheitsgründen, insbeson­
dere in langen Unterführungen, einer der beiden je 1,0 m breiten Si­
cherheitsräume zu Lasten des gegenüberliegenden auf 1 ,50 m verbrei­
tertwerden, wenn dabei die angegebene Fahrbahnbreite und die Breite 
des lichten Raums nicht geändert werden. 

Widerlager von Überführungen gelten nicht als gefährliche Hindernis­
se i.S.der RPS, daher reicht eine Bordhöhe von 0,06 maus. 

c) Über- und Unterführungen von ländlichen Wegen sind in der 
Regel rechtwinklig zur kreuzenden Straße und geradlinig anzu­
ordnen. Abweichungen des Kreuzungswinkels über 25 gon sind 
zu vermeiden. 

d) Kuppenausrundungen im Bereich von Überführungen sind über 
den gesamten Bauwerksbereich zu führen. Dabei ist jedoch eine 
ausreichende Entwässerung im Brückenbereich sicherzustellen. 

e) Für die Ausbildung der Bauwerke gelten im übrigen die jeweils 
gültigen Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau der Sammlung 
"Brücken- und Ingenieurbau", herausgegeben vom Bundesmi­
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Stra­
ßenbau, Straßenverkehr. 
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4. Befestigung 

Die ländlichen Wege sind nach der jeweiligen Verkehrsbedeutung zu 
befestigen; hierbei ist der bisherige Ausbauzustand zu berücksichti­
gen. Der Ausbauzustand sollte dem in den Nachbarbereichen entspre­
chen. Die einschlägigen technischen Regelwerke sind zu beachten. 

Bei Verbindungswegen mit starkem Begegnungsverkehr (Iv. (2) 1. a)) 
müssen die Fahrzeuge im Begegnungsfa!l auf die Seitenstreifen aus­
weichen. Deshalb sind die Seitenstreifen bei diesen Wegen standfest 
auszubilden (z.B. Schotterrasen). 

Zur Erhaltung der Tragfähigkeit ländlicher Wege muss der Wegekörper 
trocken gehalten werden. Eine entsprechende Entwässerung der Ober­
fläche und des Planums ist sicherzustellen. Die weitere Vorflut ist fest­
zulegen. 
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Ergänzende Grundsätze 
für die Gestaltung und Nutzung ländlicher Wege 

Herausgegeben von der Bund-länder-Arbeitsgemeinschaft 
Landentwicklung 

(Argelandentwicklung) 

Beschluss vom 4. September 2003 

Die Richtlini~m für den ländlichen Wegebau (RlW 1999), herausgegeben 
im Juli 1999 vom Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 
e.v. (DVWK) beschreiben die Grundsätze für die Gestaltung landwirtschaftli­
cher Wegenetze sowie die Befestigung der ländlichen Wege. Dabei kann 
die RLW 1999 lediglich Standards beschreiben, die durch regelmäßige, wenn­
gleich auch unterschiedliche Beanspruchungen gefordert werden. 

Unberücksichtigt bleiben mussten regionale Besonderheiten sowie wirtschaft­
liche Einzelinteressen. Ebenso kann die RLW 1999 nicht ständig an die 
Entwicklungen der Maschinentechnik in der Landwirtschaft angepasst wer­
den. 

Um den Sonderfällen der Anforderungen an die Agrarstruktur Rechnung zu 
tragen, wurden die im Folgenden genannten ergänzenden Grundsätze für 
den ländlichen Wegebau entwickelt. 

Diese Ergänzungen setzen sich dabei mit den folgenden Themenschwer­
punkten auseinander: 

1. Landwirtschaftliche und touristische Nutzung ländlicher Wege 

2. Erweiterte Fahrbahnbreiten bei Planung und Herstellung von ländlichen 
Wegen und Wegebrücken 

3. Anforderungen an Parallelwege entlang von Bundesfernstraßen (§ 1 (2) 
Nr.2 FStrG) 
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Die ergänzenden Grundsätze zu 2. und 3. wurden einvernehmlich mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBW) abgestimmt, 
damit die Umsetzung dieser Grundsätze im Zusammenhang mit Baumaß­
nahmen an Bundesfernstraßen u.a. in gleicher Weise gewährleistet werden 
kann. 

Die vorliegende Empfehlung ist insbesondere im Anwendungsbereich von 
Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und 
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) anzuwenden. Eine Über­
tragung auf den Ausbau von Wirtschaftswegen außerhalb von Verfahren 
nach dem FlurbG und LwAnpG, soweit dieser mit öffentlichen Mitteln geför­
dert wird, wird empfohien. 

1. Landwirtschaftliche und touristische Nutzung ländlicher Wege 

Ländliche Wege dienen überwiegend dem land- und forstwirtschaftlichen 
Verkehr. Sie sind daher nach den Erfordernissen der Land- und Forstwirt­
schaft sowie der Kulturlandschaft zu gestalten und so zu planen und auszu­
bauen, dass sie sowohl den Anforderungen der Anbindung an das überört­
liche Verkehrsnetz als auch zur Bewirtschaftung der land- und forsPNirtschaft­
lichen Grundstücke gerecht werden. 

Darüber hinaus sollen, um Synergieeffekte zu nutzen, viele Wege den An­
sprüchen der allgemeinen Erholungs- und Freizeitnutzung in den folgenden 
Bereichen zusätzlich Rechnung tragen. 

Die nachfolgenden Hinweise sind bei einer geplanten Mehrfachnutzung der 
ländlichen Wege zu berücksichtigen. 

1.1 Radwege 

Radfahren in Freizeit und Urlaub boomt. Der Fahrradtourismus als bedeuten­
des Segment des Inlandtourismus muss mit durchgängig und weiträumig 
geführten und beschilderten Radwegen unterstützt werden. Neben der aner­
kannt positiven gesundheitlichen Wirkung des Radfahrens gewinnt auch 
die wirtschaftliche Seite des Fahrradtourismus beachtliche Zuwächse. 
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Bei der Planung von Radwegen sind einige Besonderheiten zu beachten, 
die deren Akzeptanz beeinflussen. 

• So können Radwege außerorts entweder entlang der Straßen, selbststän­
dig durch das Gelände oder auf Wirtschaftswegen geführt werden. 

• Bei der Trassierung sollte der Umwegfaktor (Quotient aus der tatsächli­
chen Länge und der Luftlinienentfernung zwischen Anfangs- und End­
punkt) ebenso berücksichtigt werden, wie die topographischen Verhältnis­
se (möglichst wenig Steigungsänderungen). 

111 Ein angenehmes Umfeid durch landschaftiichen Reiz (Tangieren besonde­
rer Aussichtspunkte, Uferbereiche und Entzerren vom Autoverkehr mit 
seinen Abgas-, Lärm- und Blendwirkungen sowie dem von ihm ausgehen­
den Gefahrenpotential) steigern die Akzeptanz zusätzlich. 

Durch die Kennzeichnung von ländlichen Wegen als Radwege erwächst 
dem Träger des Weges eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht und Pflicht 
zur verkehrsgerechten Erhaltung. Diese kann auch nicht eine empfohlene 
Beschilderung mit dem Zeichen 250 StVO "Verbot für Fahrzeuge aller Art" 
in Kombination mit dem Zusatzzeichen 1026-36 StVO "landwirtschaftlicher 
Verkehr frei" und dem Zusatzzeichen 1022-10 StVO "Radfahrer frei" beseiti­
gen. Zusätzlich empfehlen Verkehrsbehörden dem Träger des Weges, das 
Zusatzschild "Benutzung auf eigene Gefahr" anzubringen und eine Haft­
pflichtversicherung zur Abwendung etwaiger Regressansprüche gegenü­
ber dem Verkehrssicherungspflichtigen abzuschließen. 

Wertvolle Planungshilfen bieten auch die Verbände, wie z.B. der Allgemei­
ne Deutsche Fahrrad-Club eV im Internet unter www.adfc.de. 

Bei der Einbeziehung von Wirischaftswegen in das Radwegenetz können 
die Fördermaßnahmen der einzelnen Bundesländer herangezogen werden. 

1.2 Reiten in Wald und Flur 

Wenn das Reiten zum regionalen touristischen Angebot gehört, sind neben 
den gesetzlichen Bestimmungen einige Besonderheiten bei der Planung 
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von Reitwegen zu beachten. So sollten Reitwege nie auf beschilderten Rad­
oder Wanderwegen geführt werden. Im Interesse von Pferd und Reiter eig­
nen sich besonders Grün- oder naturfeste Wirtschafts- oder Waldwege. 

1.3 Inline~Skaten 

Von einer anfänglichen Trendsportart hat sich das !nline-Skaten zum Volks­
sport entwickelt. Bei der Suche nach geeigneten Fahrtstrecken kommt es 
insbesondere im Verdichtungsraum um die Städte zunehmend zur Mitbenut­
zung gebunden befestigter (Asphalt oder Beton) Wirtschaftswege. Die ver­
kehrsrechtliche Einordnung der Inline-Ska-ter ist auch nach dem Urteil des 
Bundesgerichtshofes vom 19.02.2002 (Vi ZR 330iOO), wonach das Sportge­
rät als so genanntes "ähnliches Fortbewegungsmittel" anzusehen und des­
halb grundsätzlich den Regeln für Fußgänger zu unterwerfen ist, nicht abge­
schlossen. So werden nach herrschender Meinung InlineSkater auch auf 
dafür geeigneten Radwegen toleriert. 

Hier bleibt abzuwarten, inwieweit der Gesetzgeber reagiert und wie die Forde­
rungen auch der Sportminister der Länder auf Förderung dieser Sportart 
mit der Bereitstellung entsprechender Verkehrsflächen umgesetzt werden 
sollen. 

1.4 Goldene Regel heißt "Rücksichtnahme"! 

Die touristische Mitbenutzung von Wirtschaftswegen erfordert die Rücksicht­
nahme aller Verkehrsteilnehmer. Neben potenziellen Unfallgefahren kön­
nen auch verkehrsrechtiiche Probleme auftreten. Zusätzliche verkehrslen­
kende Beschilderungen sind weder vertretbar noch gewollt. 

Es bedarf einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit, um die Verkehrsteilneh­
mer auf gegenseitige Rücksichtnahme hinzuweisen. Hierbei sollten betroffe­
ne Verbände und Interessenvertreter mitwirken und in ihren Publikationen 
regelmäßig darüber informieren. Insbesondere in landwirtschaftlich gepräg­
ten Regionen sollten die Landwirte besonders in den Hauptarbeits- und Ernte­
zeiten nicht über Gebühr behindert und arbeitsbedingte Verschmutzungen 
der Wegeoberfläche berücksichtigt werden. 
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2. Erweiterte Fahrbahnbreiten bei Planung und Herstellung von länd­
lichen Wegen und Wegebrücken 

2.1 Allgemeines 

Die Wege im ländlichen Raum müssen den unterschiedlichsten Beanspru­
chungen genügen. 

Bei der Bemessung sind die Breite und Länge der landwirtschaftlichen Fahr­
zeuge, deren Achslasten sowie die Häufigkeit der Befahrungen und Begeg­
nungen zu berücksichtigen. 

Die geltenden Regelungen - z.B. die Entwurfsgrundlagen und Standardbau­
weisen der RLW 1999 - tragen den O.g~ Aspekten in geeigneter Form Rech­
nung und reichen i.d.R. für die zum Einsatz kommenden landwirtschaftli­
chen Fahrzeuge und Geräte aus. 

In besonderen Fällen, wo auf Grund betriebswirtschaftlicher Verhältnisse 
oder wegen der örtlich bestehenden landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen 
größere und längere Fahrzeuge und Geräte zum Einsatz kommen müssen, 
reichen diese Entwurfsgrundlagen und Standardbauv/eisen zum Teil nicht 
aus. 

Wird dies beim Ausbau nicht in geeigneter Art und Weise berücksichtigt, 
können Wege im täglichen Betrieb Schaden nehmen oder aber von diesen 
Fahrzeugen nicht genutzt werden, was zu Umwegen und damit erhöhten 
Betriebskosten führt. 

2.2 Ausgestaltung der ländlichen Wegenetze 

Nach der RLW 1999 ist die Erschließung der ländlichen Räume mit Wegen 
zwingende Voraussetzung für eine nachhaltige, wirtschaftliche und natumahe 
Bewirtschaftung der Flächen und für die Bereitstellung der vielseitigen Leis­
tungen, die die Gesellschaft vom ländlichen Raum erwartet. 

Ländliche Wegenetze lassen sich nach Wegedichte, Linienführung, Ausbau­
standard und Bauweise sehr verschiedenartig und als Folge davon mit recht 
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unterschiedlichen technischen, ökonomischen und ökologischen Wirkun­
gen realisieren. 

Um neben der Nutzfunktion des ländlichen Raumes die vielfältigen Schutz­
und Wohlfahrtsfunktionen zu erhalten und zu verbessern, bedarf es einer 
so naturschonend INie möglich geplanten und ausgeführten, wirtschaftlich 
vertretbaren Erschließung. 

Aus dem verbreiterten Ausbau von ländlichen Wegen resultieren erhebli­
che Mehrkosten. Um diese Mehrkosten zu begrenzen, ist durch eine ange­
passte Planung des Wegenetzes der Bedarf an über den Standard hinaus 
breiter ausgebauten Wegen auf das Notwendigste zu beschränken. Darum 
soll das ländliche Wegenetz weitmaschig sein und so geplant werden, dass 
es neben aktuellen land- und forstwirtschaftlichen Belangen auch absehba­
ren künftigen Strukturveränderungen genügen kann. 

Lage und Unienführung des ländlichen Wegenetzes haben dabei sowohl 
die ökologischen Gesichtspunkte als auch die ökonomischen Belange zu 
berücksichtigen. Wege sollen sich harmonisch in die Landschaft einfügen, 
ohne deren Erlebniswert zu beeinträchtigen und sich vor allem im bewegte 
Gelände eng an die vorhandenen Landschaftsformen anlehnen. Dadurch 
ist der Landschaftsverbrauch zu minimieren. Bei notwendigen Wegebefes­
tigungen ist neben den ökologischen Auswirkungen (Versiegelung, Tren­
nung) im engeren Sinne auch der landschaftsästhetische Aspekt zu berück­
sichtigen. Deshalb ist darauf zu achten, dass Wege mit ihren Seitenräumen 
als gliedernde, vernetzende Elemente und Lebensräume wichtige Funktio­
nen für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt erfüllen können. 

Ländliche Wege netze sind so zu gestalten und auszubauen, dass eine nach­
haltige Nutzung möglich ist und die erforderlichen wirtschaftlichen Gesichts­
punkte berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf 
die notwendigen Pflege- und Unterhaltungskosten der Unterhaltungspflich­
tigen. 
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2.3 Ausgestaltung ländlicher Wege 

Um Beeinträchtigungen der betrieblichen Abläufe durch nicht angemessen 
ausgestaltete Wegenetze zu vermeiden, ist eine Berücksichtigung der Fahr­
zeug- und Geräteausstattung der Betriebe erforderlich. Für den tatsächli­
chen Bedarf können u.a. vorliegende Genehmigungen der zuständigen Ver­
kehrsbehörden zur Benutzung öffentlicher Straßen durch Fahrzeuge mit 
Übergewicht und -breite Anhaltspunkt sein. 

Grundsätzlich ist jedoch auf den schonenden Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen sowie auf die finanziellen Rahmenbedingungen zu achten. 

Ergänzend zu den Festlegungen der RLW 1999 wird nachstehend auf eini­
ge relevante Aspekte und auch hier nicht abschließend darstellbare Anforde­
rungen eingegangen. 

2.3.1 Verbindungswege 

Gemäß RLW 1999 schließen Verbindungswege einzelne land- und forstwirt­
schaftliche Betriebsstätten, Gehöfte und Weiler an das überörtliche Verkehrs­
netz an oder verbinden diese untereinander oder mit benachbarten Orten. 
Sie dienen auch der Erschließung und Bewirtschaftung der anliegenden 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Sollen Verbindungswege ganzjäh­
rig mit LKW zu befahren sein, ist Abschnitt 8.5 der RLW 1999 besonders zu 
beachten. 

Für die Breite der Fahrbahnbefestigung ist die Häufigkeit des Befahrens mit 
überbreiten Geräten sowie des damit verbundenen Begegnungsverkehrs 
zu beurteilen. Die Breite der Fahrbahn muss so bemessen sein, dass eine 
dauernde Beanspruchung der äußeren Fahrbahnkanten vermieden wird. 

Einstreifige Verbindungswege sollen dann ausnahmsweise Fahrbahnbreiten 
von 4,50 m, befahrbare Seitenstreifen von zusammen 2,00 mund Kronen­
breiten von 6,50 m erhalten. Dabei können die befahrbaren Seitenstreifen 
unterschiedlich breit sein, so dass im Begegnungsfall ein Fahrzeug auf der 
Fahrbahn verbleiben kann. Die Seitenstreifen müssen dann hinsichtlich ih­
rer Tragfähigkeit den Erfordernissen der RLW 1999 entsprechen. Auf zusätz­
liche Ausweichstellen kann dann verzichtet werden. 
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2.3.2 Feldwege 

Nach RLW 1999 dienen Feldwege überwiegend der Erschließung und der 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Sie erschließen größe­
re landwirtschaftliche Flächen und schaffen die Voraussetzung für einen 
wirtschaftlichen Einsatz der Landtechnik. Sie dienen darüber hinaus auch 
anderen Zwecken, wie der Holzabfuhr und der Erholung. Die Feldwege wer­
den unterteilt in Wirtschaftswege und Grünwege. 

Wirtschaftswege sind entsprechend ihrer Verkehrsbeanspruchung befestigte 
oder natürlich feste Wege, die der Erschließung der Flur dienen und der 
Bevvirtschaftung der Grundstücke. Sie nehmen den Verkehr von den in sie 
einmündenden Grünwegen auf. 

Entsprechend ihrer Erschließungsfunktion sollen Wirtschaftswege dann aus­
nahmsweise eine Fahrbahnbreite von maximal 3,50 m, befahrbare Seiten­
streifen von zusammen 2,00 mund Kronenbreiten von 5,50 m erhalten, 
wenn sie zur Bewirtschaftung dervon ihnen erschlossenen land- und forstwirt­
schaftlichen Flächen regelmäßig von Fahrzeugen mit Überbreite benutzt 
werden. Die regelmäßige Nutzung ist schon dann gegeben, wenn sie jahres­
zeitlich beschränkt und sehr häufig erfolgt. A.uf A.us\Afeichste!!en kann dann 
verzichtet werden. 

Die befahrbaren Seitenstreifen können je nach den örtlichen Gegebenhei­
ten unterschiedlich breit hergestellt werden. 

Bei gelegentlichen Fahrten mit überbreiten Fahrzeugen und Geräten (Rege1-
faI!) reicht eine Befestigung der Fahrbahn in 3,00 m Breite aus; die Seiten­
streifen müssen dann hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit den Erfordernissen 
der RLW 1999 entsprechen. 

Grünwege dienen der Erschließung kleinerer Flächen und insbesondere 
der Bewirtschaftung der Grundstücke. Sie sind in der Regel unbefestigte 
Erdwege, die bei geeigneter Witterung befahrbar sind. Grünwege erhalten 
in der Regel eine Kronenbreite von 4,00 m. 
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Eine Berücksichtigung von Fahrzeugen und Geräten mit Überbreite ist hier 
nicht erforderlich, da die Hof-Feld-Hof - bzw. Feld-Feld-Fahrten mit diesen 
Fahrzeugen meist über die Wirtschaftswege erfolgen wird. 

Bei Spurwegen hat auch der Zwischenstreifen die entsprechende Tragfähig­
keit aufzuweisen. Zudem ist eine angepasste Dimensionierung der Fahrspu­
ren zu gewährleisten. 

2.3.3 Waldwege 

Waldwege dienen laut Definition der RLW 1999 der Erschließung und Bewirt­
schaftung von VValdfJächen. Das \lVald\flJegenetz besteht aus Fahrvvegen 
und Rückewegen. 

Fahrwege erschließen größere Waldgebiete und sollen die Verbindung mit 
dem Straßennetz oder den Verbindungswegen bzw. den Wirtschaftswegen 
herstellen. Sie sollen so angelegt und beschaffen sein, dass auf ihnen alle 
zugelassenen und speziell für die Holzabfuhr in Betracht kommenden Fahr­
zeuge sowie forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte sicher verkehren können. 
Fahrwege müssen ganzjährig mit LKW zu befahren sein. Sie können aus­
nahmsweise Fahrbahnbreiten von maximal 3,50 m, befahrbare Seitenstrei­
fen von 2,00 mund Kronenbreiten von 5,50 m erhalten. 

Rückewege sind unbefestigte Wege und dienen im Wesentlichen zur 
Bringung des Holzes vom Hiebsort zum Verladeplatz am Fahrweg. Sie sol­
len dort an das Fahrwegenetz angeschlossen werden, wo eine Holzlager­
möglichkeit besteht oder geschaffen werden kann. Die Breite der Rückewe­
ge soll bei 3,00 m bis 3,50 m liegen. 

2.3.4 Kreuzungsbauwerke 

Grundsätzlich kommen Brücken, Unterführungen und Durchlässe als Kreu­
zungsbauwerke in Betracht (s. RLW 1999). Hierbei ist das Kreuzungsrecht 
zu beachten. 

Kreuzungsbauwerke müssen hinsichtlich ihrer Dimensionierung grundsätz­
lich den Verkehrsanforderungen entsprechen. 
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An ihre Ausbaubreite sind bei Neubauten daher die gleichen Anforderun­
gen wie an das Wegenetz zu stellen. 

Bei nachgewiesenem Bedarf sind bei Brücken Fahrbahnbreiten von 5,00 m 
mit einem beiderseitigen seitlichen Sicherheitsraum von jeweils 0,50 m vorzu­
sehen. In Unterführungen sol! die Fahrbahn ebenfalls 5,00 m breit sein mit 
jeweils beiderseitigem 0,50 m breitem Sicherheitsraum. 

Das vorhandene, bisweilen zu schmale Wegenetz kann nicht alleiniges In­
diz für die Bemessung der Breite von Kreuzungsbauwerken sein. 

'VVie schon bei der Bemessung von VVirtschaftsvvegen sind die betrieblichen 
und regionalen Anforderungen durch Geräte und Fahrzeuge mit Überbreite 
angemessen zu berücksichtigen. 

Kreuzungsbauwerke müssen in der technischen Ausführung so dimensio­
niert sein, dass sie die Überfahr- bzw. Durchfahrbarkeit auch für land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte des heutigen und, soweit abseh­
bar, künftigen technischen Standards gewährleisten können. Insbesondere 
ist dabei zu beachten, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte mit 
Überbreiten, für die eine Ausnahmegenehmigung nach Straßenverkehrs­
recht erforderlich ist, Kreuzungsbauwerke - unter Berücksichtigung alterna­
tiver Verbindungen und wirtschaftlicher Aspekte - befahren können. Gerade 
bei der Gestaltung von Kreuzungsbauwerken bei Baumaßnahmen an Bun­
desfernstraßen, Fernverkehrswegen und sonstigen Schnellstraßen, Ver­
kehrswegen der Bundeseisenbahn, Bundeswasserstraßen, Landesgewäs­
sern ist es erforderlich, Fahrzeuge und Geräte mit Überbreite angemessen 
zu berücksichtigen. Der Aspekt, dass bei einer entsprechenden größeren 
Fahrbahnbreite Entschädigungsansprüche für ansonsten notwendige Umwe­
ge vermieden, Betriebskosten gesenkt und Umweltbelastungen verringert 
werden können sowie der langsame landwirtschaftliche Verkehr vom überge­
ordneten Straßennetz ferngehalten werden kann, ist in die Abwägung einzu­
beziehen. 
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3. Anforderungen an Parallelwege entlang von Bundesfernstraßen 

Grundsätzlich gelten die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh­
nungswesen in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verbraucher­
schutz, Ernährung und Landwirtschaft herausgegebenen Grundsätze für 
die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen 
in der jeweils gültigen Fassung (siehe Seite 7). 

Abweichungen von den Regellösungen bedürfen der sorgfältigen plane­
rischenAbwägung und Begründung. Z.B. kann dies dann der Fall sein, wenn 
auf Grund von Ausbaumaßnahmenbisherigen Verkehrsteilnehmern (landwirt­
schaftlicher Verkehr, Radfahrer us\'v.) die Benutzung nicht mehr möglich ist. 

Als Ersatz sind durch den Straßenbaulastträger bedarfsgerechte Verbin­
dungs-, Feld- oder Waldwege zu schaffen, die nach ihrer Breite und Befesti­
gung geeignet sind, den landwirtschaftlichen Verkehr mit den regional spe­
zifischen Fahrzeugen und Geräten der Land- und Forsttechnik aufzuneh­
men sowie eine gefahrlose Mitbenutzung anderer Verkehrsteilnehmer zu 
gewährleisten. Insbesondere für den landwirtschaftlichen Verkehr bekom­
men Verbindungswege eine zunehmende Bedeutung. Die abnehmende Zahl 
landwirtschaftlicher Betriebe geht einher mit der Zunahme von Schlaggrößen 
durch Pachtflächen und gemarkungsübergreifender Bewirtschaftung sowie 
zunehmendem überbetrieblichem Maschineneinsatz und verstärkter Koope­
ration. Diese Rahmenbedingungen und sind in alle Entwicklungs- und Er­
schließungskonzepte im ländlichen Raum mit einzubinden. 

Die unter Nrn. 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Grundsätze sind sinngemäß auch 
auf Parallelwege entlang von Bundesfernstraßen übertragbar. Gleiches gilt 
auch für an anderer Stelle zu bauende ländliche Wege, die zur Entlastung 
öffentlicher Straßen angelegt werden. 
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